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Abschrift'.
Verordnung

betretend die Erfüllung der Krüppelanzêgepflichl in den
öffentlichen Schulen nnd Anstalten.

Vom 9. September 1920.

Ans Grund des Gesetzes betreffend die öffentliche Krüppel-
sürsorae vom 6. Mai 1920 - GesetzsammlungS -. 280 -
verordne ich zur Ausführung der Bestimmung rn 8 4 dieses

Lehrer (Lehrerinnen) welche gelegentlich des zur Er¬
füllung der gesetzlichen Schulpflicht erteilten
m  Erfatzunterrichts Uerfur ber ihren - chulern 4>erkruppe
langen wahrnehmen, sind verpflichtet, diese Schaler nam-

^ie " näheren Vorschriften 'zur Durchführung dieser' Be¬
stimmung erläßt der Minister für Bilkswohlfahtt im » rr-
ordnnngswege.

für das ganze Staatsgebiet folgendes:
Nr. 1. .

Die Namhaftmachung hat durch eine Anzeige zu erfolgen.

HC  a ) den Namen und Vornamen des krüppelhaftenKindes.
1) fein Geburtsjahr und Geburtsdatum, .
Ci den Namen und Stand der Eltern oder der Perfwne ,

bei denen es wohnt . ,
b) seinen Wohnort mit Straßenbezeichnuug,
ei die Bezeichnung der Schule,
s) eine kurze Angabe über die Art der Verkrupperung,
q) die Unterschrift der Anzeigenden mit Angabe ferner

Dienststellung und des Datums der Anzeig:
enthalten muh.

, Nr. 2. r-
Tie Lehrer (Lehrerinnen) an den öffentlichen Schulen Hoben

die Anzeigen durch die Hand des Schulleiters dem istaatlichen
K- isarzt einzureichen. Bei Schulen, die enem  Krers,chu rat

ten aHetnftefcn&en Lehrern an' den Kreis,huivat zur rseitel'
aabe an den staatlichen Kreisarzt zu 'enden.
^ Nr . 3.

Tie vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Schulen in öffentlichen Anstalten (Erziehungen,ta ten.
Gesänqnisschulen und dergl.) die Anzeige ist dem staatlichen.
Krnsarzr durch die Hand des Anstaltsleiters cinzure-chen.

Berlin,  den 9. September 1920.
Ter Preußische Minister für Volkswohlsahrl.

gez. Stegerwald.

J .-Nr. JI. 10374. Diez,  den 23. September 1920.
Abdruck zur Kenntnis.

Ter Vorsitzende des Kreisansschusses.
I . V.: Scheuern.

Verordnung
betressetd oie Eftüllung der Krüppelanzeigepflicht durch Pnoat-
lehrer und Privatschullehrer-. Vom Ui. ’ rl

Aus Grund des Gesetzes betreffend dre öffentliche Kr mpe.-
sürforge vom 6. Mai 1920 - GesetzsammlungS .. -*0 .
verordne ich zur Ausführung der Bestimmung in § 4 die,es
Gesetzes, welche lautet:

oobrer «Lehrerinnen) welche gelegentlich de- zur Er¬
füllung ' der gesetzlichen Schulpflicht erteilten Unterrichte »der
des Erfatzunterrichts hierfür bei ihren Schülern Vnlrupp-
lungen wahrnehnren. find verpflichtet. dre,e « chul'c nam-

Vorschriften zur Durchführung 'dieser Be¬
stimmung erläßt der Minister für Volkswohl sahrriM  Ber-
ordnungswege für das ganze Staatsgebiet folg aide. .* Nr. 1.

Tie Namhaftmachunghat durch eine Anzeige zu erfolgen,

bK  a ) den Namen und Vornamen des krüppelhaftea Kindes,
b) fein Geburtsjahr und Geburtsdatum,
c) den Namen und Stand der Eltern oder der <Per,ouen,

bei denen es wohnt,
d) feinen Wohnort mit Straß,enbezeichmmg
e, die Bezeichnung der Schule, welche es etwa be ucht;

eine kurze Angabe über die Art der Verkrü-velnng.
y) die  Unterschrift der Anzeigenden mit Angabe feines

Namens und Standes , feiner Wohnung und des Da¬
tums der Anzeige

enthalten muß. " .Nr. 2.
Privatschullehrer (Privatfchulleyrerinnen) haben die An¬

zeige durch die Hand des Schulleiters an den staatlichen̂ re,s-
arzr einzureichen. 'Einzeln stehende 'Privatrehrer rPrivat-
lehrerinnen) haben die Anzeige unmittelbar an den staatlichen
Kreisarzt einzureichcn.

Nr. 3.
Als Erfatzunterricht im Sinne des z 4 des Gesetzes gilt

der Unterricht, der an der Stelle de» Besuches der öffentlichen
Schule Kindern zur Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht er¬
teilt wird.

Nr. 4.
Uebertretunoen dieser Verordnung werden mit Geldstrafe

von drei bis zu einbundertfünfzig Mark, au deren Stelle rat
Nichtbeitreibungssalle Haft von einem Tage bis zu vier
Wochen tritt , bestraft.

Berlin,  den 10. September 1920.
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt,

gez. Stegerwald.

J .-Nr. II. 10 374. * Diez,  oen 23. September 1920.
Abdruck zur Kenntnis. ~
Der Vorsitzendedes KreisausfchusfesI . « . Scheuern.

Verordnung.
betr die Krüppelanzeigepflicht. Vom 8. September 1920.

Auf Grund des Gesetzes, betreffend die öffentliche Krup-
petfürsorac, vom 6. Mai 1920 — Gesetz,ammlungS -ile >289 -
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toexox ’önc ich ttu t>en fle\ anvtctt Wmtan « i >c» (SuaWseSV « « ,^
folgt:

Ms diejenige Steile , an weiche wie in den tztz3, 4 und
5 des Gesetzes vorgesehenenAnzeigen zu richten find, wird
gemäß, 8 6 des Gesetzes der staatliche Kreisarzt  be¬
stimmt.

Berlin,  den 8. September 1920.
sw Preußische Nttnister für Voltöw0z>sahri.

gez. Stegerwald.
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xcUS totetiev mU MvMLN \\t , ttvW vxäovvxvxx «- .chchrrn . xVxx.
Erfahrungsgemäß vrechen Danen inr Äiäniex nicht w Stovsv-
dftetn , auf weichen nicht noch von der letztem ILrnir Sa .--
toffeln zu finden find.

Ich esuchc errgebenst, darauf Hinzuwirten, baß bei der
Kartoffelernte Vorstehendes ganz besonders in venjemgen Ge¬
markungsteilen beachtet wird, die vorzugsweise fe.thec durrch
Schwarzwildschäden heimgesucht worden sind.

Ter Landrat Z . B. Zimmermann.

D i ez , den 2 >. Septembcrf! 920.Ir .. Nr. II. 10 874.
Abdruck zur Kenntnis.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses. I . V.: Scheuern.
II 6. Nr. 3070. Berlin , W. 66, den 1. September 1920

, Leipzigerstraße 3.

Petrissts: W o h,'n u v sgs b es chl a.g,n a h >n e.
Auf Grund des § 9 der Bekanntmachungüber Maßnahmen

gegen Wohnungsmangel vom 23. September 1918 (Rentzgewtzb.
S . 11.431 in der Fassung des Gesetzes vom 11. MailWO (Reichs
aesetzbl. S . 949) ordne ich mit"Zustimmung des .Rerchsarb.a^
Ministeriums für den Umfang des Preußischen Staates au, duo,
die Inanspruchnahme von Wohnungen, die zur Unterbringung
von "Angestellten und Arbeitern eines bestimmten gewerbliche»
oder landwirtschaftlichen Betriebes errichtet. °d' r ausdrück¬
lich bestimmt sind, (Werkwohnungen), nur aiu Unterbringung
Ion Angestellten und Arbeitern desselben Betriebes zul '.,M
ifftj..' Ajusnahmlem 'unterliegen der Genehmigung der „
ständigen Kommunalanfsichtsbchörde. ' r
' Diese Anordnung ist in den Regierungsamtsblattern oe
kannt zu machen. Auch ersuche ich, i»r Veröffentlichung
durcb die Kreis- und Lokalblätter zu ,orgen.

Ueberdruckexemplare für die Landräte und die kreisfrm . w

Te"d Minister ^für ^Voltswohlfahrt . In Ä-rtretnng : b' onze

T . Nr. 556. Diez,  denn,22 . September ä920.
An die Magistrate in Diez. Nassau, « atz Ems und

vie Herren Bürgermeister der besetzte« Landge¬
meinde « des Kreises.

Tie Rheinarmee, 4. Büro , teilt unterm 17. ds.zMtZ., mit:
Andererseits ist es den Truppenteilen ausdrücklichst unter¬
sagt, im freien Handel Kartoffeln zu kaufen, da dreie Ware

! bewirtschaftet wird",
wovon ich Kenntnis za nrhnen bitte.

Ter LandratJ . V.: Zimmermann. ^
Die z , de n21. September 1920

W. 502. Diez,  den 21. September 1920.
Vorstehender Erlaß wird hiermit zur allgemeinen Kmnt-

nis gebracht. Kreiswoymmgsamt I . B.: üimm .-r-nän,.

Ü7w 2755. Berlin,  N .W. T den S. September 1920.
r>m Einblick auf die Preissteigerung u'ir Papier , Formulare

stsw sowie mit Rücksicht aus die zeitige Gewentwertmig. er¬
klären wir uns damit einverstanden, daß die m -- Nt m-
erlaß vom 5. Mai 1908 — Ha 3068 (3906> M. d. o. W H-, i
12 213 — festgesetzte Gebühr für die Ausstellung vonRadsahv-
karten von 50 Pfennig auf 1 Mark erhöht wird. ^

Wir ersuchen hiernach das Weitere zu veranlagen.
5uMch für den Minister -der öffentlichen Anetten

Der Minister des Innern gez. (Unterschnsti

<> Zm- II läl II iltj,  x - . w -r --
Au die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

und die Magistrate der Städte
E- ist vorgekommen, daß Erwerbslose, die unter Ver¬

schweigung der Tatsache, daß ibre Angehörigen
ticnft hatten, sich eine höhere als dw ge,etz. ch 'zulässige ^ r-
werbslosemmterstützungverschafft hatten, von der Anklage de»
^etruaes -freigesprochen worden sind, weil ihnen nicht nachge-
SÄ * °°i tie » . «« . » «m, .MWP » ,
derartige Tatsachen, wie den Arbeitsverdienst ihrer - ugeho-

ersuch" SW. beim erstmaligen Anträge aus Erwerbs-
lofenunterstübung die Gesuchsteller in der mit ihnen auszuneh-
wenden Nnd ?ung ausdrücklich darauf anfmert-am zu maweu
daß sie etwaigen Arbeitsverdienst ihrer Angehörigen anzugedeir
2, „ Ja ’tcl, , auf Mc « rmcrl.» -!-,,.,«,-« - »<> »->»» '
mungsgemäß zur Anrechnung gebracht werden mutz.

Ter Vorsitzende des KreiSausfchuffesI . V. : Sch euern.—
0974 Tiez,  den 22. September 1920.

ft« die OrtSpoltzeibehSrde« des Kreises.
Betr Zulassung von Schaustellungen. Karusfcls «sw.^ .. . . 1 . s ; 0 ointrnrtP mir LiOll?

I

I 6950 Diez,  den 23. September 1920. ^
‘ Mdruck erteile ich den Ortspolizeibchördea des Kr« ,e-

mrrÄ>ezug au)Die PMzeiverordnung des Herrn LoberpragSn _
betreffendben Radfahrerverkehrvom 2. Juli 1908 zur Ä-nutnix-

nazme mit. ^ ^ avdmt, S- » . _ _
1920.

I ~~6970. Diez,  den 23. September
Mit die Magistrate i« Diez, Nassau, « ad E.mSunr

die Herren Bürgermeister der Landgcmerudcndes Kreises.
Zur Verhütung des Wildschadens durch Schwarzwild er¬

scheint es ratsam, "folgende fachmännische Erfahrung zu ver-

" " ^Jrn Herbste bei der Kattofselernte wären die dabei be-
schäfttgten Personen anzuhalten, daß die Kartoffeln restlos aus
der Erde geholt werden und daß nicht, wie es, an . Gleichgültig-
m „7ch Sn mtmm. »>-- » * »» *«WW»
Da« SchwarMId «littet Me|e >t,r«-lgc»ltc»encn »o-t . -tete,

Hy  OlUCl unq von ou ]uun.eivu. l3v..( -,,
C«n letzter Zeit haben sich die Anträge ans pollzerlickp:

Zulassung von '.Schaustellungen VergnügusnMN. KarutzvG.
Schifftchaukeln. Schießbuden und dergl. Belust,zuagenge-
mrhrt, daß diese Unternehmungen eme nicht zu un.er,» at¬
zende Gefahr für das Volkswohl bilden.

Um diesem Mißstande entgegenMreren, ersuche i ... bei
Anträgen auf Ausstellung von Wandergewer¬
be  sch es neu  genau die Zuverläffigkeit der Antragsteller zu
püfen. und festzulegen, ob die Antragsteller d°s betr Gewerbe
bisher schon betrieben haben, oder ihr Gewerbehetr.eo etwa
zu -Beschwerden Anlaß gegeben bat, und üe. der Vorlage i er
'Anträge möglichst eingehend hierzu Stellung zu nehmen.

'ferner ersuche ich bei Genehmigung zur Zula„ung der
m Frage kommenden Betriebe ans öffentlichen Plätzen und,rn
öffentlichen Straßen sich unbedingt  B ef chra nk u n geär
a v f z n e r l e q e n.  wobei natürlich unbillige Horten vermieten

«ttffint. « . M -Mr -n, Men .M -che««.- - u|ch. -
keitssteuern — soweit dies noch mchr geiche,ten * ' . .
fielen Fällen geeignet sein, den MiMnden entgegenzntr.' .en.

Der Landrat I . B.: Zimmermann.
I. 6765. Diez,  den 22. September 1920.

Bekanntmachung.
Bei der am 18. September 1920 stattgefundenen Neuwahl

des ersten und zweiten Vorstehe rgehilstn der Knltn^ meüwe
Singhofen wurden die seitheriges Ersteh ' vgeh.lsen V- rr
Salomon Mühlstein und Herr Samuel Gold,chm-.dt ernsttmo, g
wiederqewählt. Die Wiederwahl wird hiermit bestattgt.

Der Landrat . A. V.r Zimmermann.
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